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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Entscheidung) 30.11.2023 Ö

Beschluss:
„Den unter 1 bis 3 genannten Antragstellern werden Zuschüsse mit einer Gesamtsumme in 
Höhe von bis zu 32.107,42 € gewährt:

1. Braunschweiger MTV von 1847 e. V. vorbehaltlich der Stellungnahme der zuständigen 
städtischen Fachabteilung bis zu 5.764,12 €
(Betonsanierungsarbeiten an der Verbindungsbrücke zwischen Hauptbau und Turnhalle)

2. Schützenverein Freischütz Rautheim von 1920 e. V. vorbehaltlich der Stellungnahme der 
zuständigen städtischen Fachabteilung bis zu 12.093,30 €
(Erneuerung der Scheibenzuganlagen mit elektronischer Erfassung und Anzeige sowie der 
Schießstandbeleuchtung)

3. SC Einigkeit Gliesmarode von 1902 e. V. bis zu 14.250,00 
(Anbau eines Erschließungsganges an die vereinseigene Sporthalle).“

Sachverhalt:
Gemäß Ziffer 3.6.2 der Sportförderrichtlinie der Stadt Braunschweig kann die Stadt für den 
Bau, die Erweiterung und Instandsetzung von vereinseigenen Sportstätten oder Teilen von 
Sportstätten wie z. B. Sportfunktionsgebäuden, die im Eigentum bzw. im Erbbaurecht von 
Sportvereinen stehen, sowie für den Erwerb von Sportgeräten, die unmittelbar der Ausübung 
des Sports dienen, Zuwendungen gewähren.

Der Verwaltung liegen folgende entscheidungsreife Zuschussanträge der Priorität II und IV 
mit einem beantragten Förderumfang von insgesamt 32.107,42 € vor, die unter die Förderart 
der Ziffer 3.6.2 der Sportförderrichtlinie fallen:

Priorität II – Sonstige Instandsetzung:

1. Braunschweiger MTV von 1847 e. V. – Betonsanierungsarbeiten an der 
Verbindungsbrücke zwischen Hauptbau und Turnhalle:

Der Braunschweiger MTV von 1847 e. V. (MTV) beantragt die Gewährung eines Zuschusses 
in Höhe von bis zu 5.764,12 € für Betonsanierungsarbeiten an der Verbindungsbrücke 
zwischen Hauptbau und Turnhalle. Der MTV geht von voraussichtlich zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben in Höhe von 11.528,24 € aus.
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Die Verbindungsbrücke wird genutzt, um aus dem Hauptbau in die Turnhalle auf die Empore, 
sowie in einen Besprechungsraum zu gelangen. Alters- und witterungsbedingt ist die 
Verbindungsbrücke in einem schlechten Zustand, die Verkleidung bröckelt ab und die 
Stahlarmierung ist verrostet. Mit der geplanten Maßnahme soll die Verbindungsbrücke 
wieder ertüchtigt werden.

Die Verwaltung schlägt vor, dem Braunschweiger MTV von 1847 e. V. einen Zuschuss in 
Höhe von bis zu 5.764,12 € für Betonsanierungsarbeiten an der Verbindungsbrücke 
zwischen Hauptbau und Turnhalle als Anteilsfinanzierung (50,00 %) zu gewähren. Der 
Beschluss steht unter dem Vorbehalt der positiven Stellungnahme der zuständigen 
städtischen Fachabteilung.

2. Schützenverein Freischütz Rautheim von 1920 e. V. – Erneuerung der 
Scheibenzuganlagen mit elektronischer Erfassung und Anzeige sowie der 
Schießstandbeleuchtung:
 
Der Schützenverein Freischütz Rautheim von 1920 e. V. beantragt die Gewährung eines 
Zuschusses in Höhe von bis zu 12.093,30 € für die Erneuerung der Scheibenzuganlagen mit 
elektronischer Erfassung und Anzeige sowie der Schießstandbeleuchtung. Die 
voraussichtlich zuwendungsfähigen Gesamtausgaben belaufen sich gemäß vorliegendem 
Kosten- und Finanzierungsplan auf 24.186,60 €.
 
Mit der Modernisierung des Standes auf eine elektronische Erfassung und Anzeige sollen die 
Attraktivität des Vereins gesteigert und neue Mitglieder generiert werden. Darüber hinaus 
sollen die Betriebskosten durch die weniger wartungsintensive elektronische Anzeige sowie 
die neue LED-Schießstandbeleuchtung sinken.
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Schützenverein Freischütz Rautheim von 1920 e. V einen 
Zuschuss in Höhe von bis zu 12.093,30 € für die Erneuerung der Scheibenzuganlagen mit 
elektronischer Erfassung und Anzeige sowie der Schießstandbeleuchtung als 
Anteilsfinanzierung (50,00 %) zu gewähren. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der 
positiven Stellungnahme der zuständigen städtischen Fachabteilung.

Priorität IV – Bauliche Erweiterung und Neubau:

3. SC Einigkeit Gliesmarode von 1902 e. V. – Anbau eines Erschließungsganges an die 
vereinseigene Sporthalle

Der SC Einigkeit Gliesmarode von 1902 e. V. beantragt die Gewährung eines Zuschusses in 
Höhe von bis zu 14.250,00 € für den Anbau eines Erschließungsganges an die 
vereinseigene Sporthalle. Der Verein geht von voraussichtlich zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben in Höhe von 28.500,00 € aus.

Durch den Anbau soll die Erschließungssituation der Umkleiden verbessert und eine 
unabhängige Nutzung dieser ermöglicht werden. Insbesondere soll eine gleichzeitige 
Nutzung der Turnhalle, des Jahnzimmers sowie des Sportplatzes für verschiedene Gruppen 
ermöglicht werden, da erhebliche Teile der Umkleidebereiche bisher nur nach dem 
Durchqueren anderer Umkleidebereiche oder der Sporthalle erreicht werden können.

Die Verwaltung schlägt vor, dem SC Einigkeit Gliesmarode von 1902 e. V. einen Zuschuss in 
Höhe von bis zu 14.250,00 € für den Anbau eines Erschließungsganges an die 
vereinseigene Sporthalle in Form einer Anteilsfinanzierung (50,00 %) zu gewähren.

Haushaltsmittel:
Haushaltsmittel in ausreichender Höhe stehen im städtischen Teilhaushalt 2023 des 
Fachbereichs Stadtgrün und Sport zur Gewährung der beantragten Zuwendungen zur 
Verfügung.
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Herlitschke

Anlage/n:
keine
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